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§ 1 Einleitung 

Der Gesetzgeber hat in den vergangeneo Jahren im Bereich der örtli-
chen Zuständigkeit neue Regelungen getroffen. Mit den §§ 29 b und 32 a 
ZPO hat er zwei neue Gerichtsstände in die ZPO eingefügt und ferner die 
bestehende Regelung des § 29 a ZPO neu gefaßt. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Inhalt dieser Gerichtsstands-
normen darzustellen und ihre Bedeutung für den Bereich der örtlichen 
Zuständigkeit aufzuzeigen. Fragen der internationalen Zuständigkeit be-
handelt die Arbeit in diesem Zusammenhang nur am Rande. 

A. Der Begriff des Gerichtsstandes 

Der Begriff "Gerichtsstand" bezeichnet regelmäßig1 die örtliche Zu-
ständigkeit2. Der Gerichtsstand verteilt die Prozesse erster Instanz und die 

I Die ZPO verwendet den Begriff "Gerichtsstand" nicht immer einheitlich: 
§ 40 Abs. 2 S. 1 ZPO spricht beispielsweise von einem "Gerichtsstand", gilt nach 
herrschender Meinung jedoch auch für die sachliche Zuständigkeit (Baumann/ 
Lauterbach/Hartmann55 Übersicht § 12 Rdnr. 2; ManchKommZPOIPatzina § 12 a 
Rdnr. 4; § 40 Rdnr. 7; Stein/Jonas/Schumann21 vor§ 12 Rdnr. 1; § 40 Rdnr. 5; 
Schellhammer Rdnr. 1427; Schumann JuS 1984, 865 Fn. 2). Ebenso kommt der 
Begriff "Gerichtsstand" in § 802 ZPO vor, obwohl die Vorschrift auch die sachli-
che Kompetenz betrifft (Baumbach/Lauterbach/Hartmann55 § 12 Rdnr. 2; § 802 
Rdnr. 1; MünchKommZPO/Patzina § 12 Rdnr. 4; § 802 Rdnr. 1; Stein/Jonas/ 
Schumann21 vor § 12 Rdnr. 1; Stein/Jonas/Manzberg20 § 802; Zöller/Stöber 
§ 802 Rdnr. 1; Schellhammer Rdnr. 1427). Ungenau ist ferner der Ausdruck 
"Gerichtsstandsvereinbarungen" in § 38 Abs. 3 ZPO, da § 38 ZPO nicht nur die 
Vereinbarung eines Gerichtsstands, sondern allgemein jede Vereinbarung über 
die Zuständigkeit regelt (Stein/Jonas/Bork21 § 38 Rdnr. 39; Schumann JuS 1984, 
865 Fn. 2; a. M. Baumbach/Lauterbach/Hartmann55 § 38 Rdnr. 35; ManchKomm-
ZPO!Patzina § 38 Rdnr. 7; Thomas/Putzo19 § 38 Rdnr. 19; Dieterichsen BB 
1974, 377 [380]; Löwe NJW 1974, 473 [476]). Auch § 36 Nr. 3 ZPO erwähnt 
mehrfach den Gerichtsstand, ist aber auf vergleichbare Fälle der sachlichen Zu-
ständigkeit nach herrschender Meinung ebenso anwendbar (BGHZ 90, 155 [156 
ff.] = NJW 1984, 1624 = MDR 555; AKZPO/Röhl § 36 Rdnr. 6; Manch-

2 Klug 
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sonstigen zivilprozessualen Angelegenheiten nach der örtlichen Bezie-
hung der beteiligten Personen, der streitbefangenen Sachen oder der gel-
tend gemachten Ansprüche3. Er regelt, welches der zahlreichen sachlich 
zuständigen Amts- oder Landgerichte sich im konkreten Fall mit der Kla-
ge befassen kann4. 

B. Der Zweck und die Bedeutung der 
Gerichtsstandsvorschriften 

Die Gerichtsstandsvorschriften knüpfen an bestimmte örtliche Merk-
male eines Prozesses an und weisen diesen dem Gericht zu, in dessen 
Bezirk5 diese Merkmale verwirklicht sind. Die Regelungen zielen dabei 
auf eine unter dem Aspekt der Orts- und Sachnähe oder einer möglichen 
Konzentration von Verfahren ab6. Darüber hinaus tragen sie auch materi-
ellen Gerechtigkeitserwägungen Rechnung 7. Sie versuchen, auf die Ver-

KommZPO!Patzina § 36 Rdnr. 21; Stein!Jonas/Schumann21 § 36 Rdnr. 17; Wiec-
zorek/Schütze/Hausmann § 36 Rdnr. 32; Zöller!Vollkommer2° § 36 Rdnr. 14). 

2 Baumbach/Lauterbach/Hartmann55 Übersicht § 12 Rdnr. 1; MUnchKomm-
ZPO!Patzina § 12 Rdnr. 4; Stein!Jonas/Schumann21 vor § 12 Rdnr. 1; Zöllerl 
Vollkommer2° § 1 Rdnr. 7; Blomeyer § 5 IV; Jauernig § 9 ill; Schellhammer Rdnr. 
1427; Schumann JuS 1984, 865; Zeiss Rdnr. 75. 

3 MünchKommZPO!Patzina § 12 Rdnr. 4; Stein!Jonas/Schumann21 vor § 12 
Rdnr. 1. 

4 Die Gerichtsstandsvorschriften beziehen sich ausschließlich auf die Be-
stimmung eines Gerichts als Ganzes. Die Zuteilung innerhalb dieses Gerichts auf 
einzelne Spruchkörper ist eine Frage der Geschäftsverteilung, allenfalls ein Pro-
blem der funktionellen Zuständigkeit. Dies gilt selbst dann, wenn die Geschäfts-
verteilung innerhalb eines bestimmten Gerichts nach örtlichen Gesichtspunkten 
erfolgt. So MünchKommZPO!Patzina § 12 Rdnr. 4; Stein!Jonas/Schumann21 vor 
§ 12 Rdnr. 2. 

5 Zu den Gerichtsbezirken (Gerichtssprengel) siehe nächer MünchKommZPO/ 
Patzina § 12 Rdnr. 9 ff.; Stein!Jonas/Schumann21 vor § 12 Rdnr. 3 ff. ; Rosen-
berg/ Schwab/Gottwald15 § 34 I 2. 

6 So AKZPO!Röhl vor § 12 Rdnr. 3; MünchKommZPO/Patzina § 12 Rdnr. 2; 
Stein!Jonas/Schumann21 vor§ 12 Rdnr. 12. 

7 AKZPO!Röhl § 12 Rdnr. 3; MünchKommZPO!Patzina § 12 Rdnr. 2, 3; 
Stein!Jonas/Schumann21 vor § 12 Rdnr. 12; Zöller/Vollkommer20 § 12 Rdnr. 2; 
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teidigung des Beklagten ebenso Rücksicht zu nehmen wie auf das Rechts-
schutzverlangen des Klägers und bieten deshalb ein ausgewogenes und 
differenziertes System für Angreifer und Verteidigers. 

Ausgangspunkt der Regelung über die örtliche Zuständigkeit ist der 
Grundsatz, daß der Kläger sich nach dem Beklagten zu richten hat9: 
"Actor sequitur forum rei"10. Dem Vorteil des Klägers, der nicht nur das 
Ob, sondern darüber hinaus auch den Zeitpunkt und die Art des Klagean-
griffs bestimmen kann, entspricht grundsätzlich die dem Beklagten nach 
den Bestimmungen der allgemeinen Gerichtsstände gewährte Vergünsti-
gung, den ihm ohne und meist gegen seinen Willen aufgezwungenen 
Rechtsstreit nicht auch noch unter zusätzlichen Erschwerungen an einem 
auswärtigen Gericht führen zu müssen 11 . Eine Ausnahme von diesem 
allgemeinen Grundsatz ist nur dann geboten, wenn der Beklagte in dem 
vorbezeichneten Sinn weniger schutzwürdig erscheint12 . 

C. Die Arten der Gerichtsstände 

I. Die gesetzlichen Gerichtstände 

Die Gerichtsstände sind in der Regel vom Gesetz selbst festgelegt (ge-
setzliche Gerichtsstände). Sie können ausschließlicher oder nichtaus-
schließlicher Natur sein. Ausschließlich ist ein Gerichtsstand nur, sofern 

a. M. LG München NJW 1973, 1617 (1618); Rosenberg/Schwab14 § 30 V; weite-
re Nachweise bei Kerameus Festschr. für Rammos (1979), 367 (373). 

8 Stein/Jonas/Schumann21 vor§ 12 Rdnr. 12. 

9 Vgl. Baumbach/Lauterbach/Hartmann55 Übersicht § 12 Rdnr. 18; Stein/Jo-
nas/Schumann21 vor § 12 Rdnr. 14; Zöller/Vollkommer § 12 Rdnr. 2; Jauernig 
§ 9 ill 1; Kropholler Hdb. IZYR Bd. I Kap. ill Rdnr. 263; Rosenberg/Schwabl 
Gottwald15 § 34 ll; Schumann JuS 1984, 865 (866); Wacke JA 1980, 654. 

10 Siehe hierzu näher Wacke JA 1980, 654 ff. 

II "Favor defensionis", vgl. BGHZ 88, 331 (335) = NJW 1984, 799 ff. = KTS 
275 ff. = ZZP 98 (1985) 86 ff. = WM 1983, 82; BGH NJW 1986, 3209; OLG 
Hamm OLGZ 1987, 336 (338) = NJW 138 ("Heimspielvorteil"); OLG Hamm 
WuM 1990, 394; LG Karlsruhe JZ 1989, 690 (692); MünchKommZPO/Patzina 
§ 12 Rdnr. 2. 

12 OLG Harnburg WuM 1990, 394. 

2• 


